
 

 
 

 

B E Z I R K S R E G I E R U N G 
 

A R N S B E R G 
 
 

G e n e h m i g u n g s b e s c h e i d 
 

G 0016/24 
 

Az.: 900-0045033-0020/IBG-0004–G16/24-Eß 
 
 

vom 07.06.2024 
 
 
Auf Antrag der 
 

Mark-E Aktiengesellschaft 
 
Platz der Impulse 1 
 
58093 Hagen 
 

 
 
vom 19.03.2024, eingegangen am 26.03.2024, vervollständigt am 25.04.2024, wird 
 
die Genehmigung gemäß § 16 des Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche 
Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) 
 
für die wesentliche Änderung der Wirbelschichtfeuerungsanlage 
 
am Standort in 58791 Werdohl, Auf der Mark 1, Gemarkung Werdohl, Flur 1, 
Flurstücke 529,531 
 
erteilt.  

http://intra.bezreg-arnsberg.nrw.de/grafikpool/wappen/wappen_bla
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I.  G e n e h m i g u n g s u m f a n g 

 
Die Genehmigung umfasst im Wesentlichen folgende Änderungen: 
 

- Dauerhafter Einsatz von Tiermehl als Stützbrennstoff in der Wirbelschicht-
feuerungsanlage mit 18.000t pro Jahr 

- Tiermehl wird als Produkt oder als Abfall gemäß Abfallschlüsselnummern 
020202 und 020203 eingesetzt. 

 

AVV-Nummer Abfallbezeichnung 

0202 Abfälle aus der Zubereitung und Verarbeitung von Fleisch, Fisch 
und anderen Nahrungsmitteln tierischen Ursprungs 

020202 Abfälle aus tierischem Gewebe 

020203 für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe 

 
 
Kapazität der Wirbelschichtfeuerungsanlage 
Eine Erhöhung der bisher genehmigten Durchsatzkapazität von 45,17 t/h und Feue-
rungswärmeleistung von 25 MW ist mit dieser Genehmigung nicht verbunden. 
 
Betriebszeiten 
Eine Änderung der bisher genehmigten Betriebszeiten ist mit dieser Genehmigung 
nicht verbunden. 
 

Eingeschlossene Genehmigungen und Entscheidungen 
 
Der Bescheid ergeht im Übrigen unbeschadet sonstiger behördlicher Entscheidungen, 
die nach § 13 BImSchG nicht von dem Bescheid eingeschlossen sind.  
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II.  F o r t d a u e r   b i s h e r i g e r   G e n e h m i g u n g e n 
 

Bisherige Genehmigungen: 
Die bisher erteilten Genehmigungen (siehe Formular 1, Blatt 3) behalten ihre Gültigkeit, 
soweit sich aus diesem Bescheid keine Abweichungen ergeben und sie nicht durch 
Fristablauf oder Verzicht erloschen sind. Insbesondere wird auf folgende Genehmigun-
gen verwiesen: 
 
Genehmigungen der Bezirksregierung Arnsberg 
 
 vom 30.08.1999, Az. 56.8851.1.1/8.1-G 1/97/ T1 und 
  
 
Genehmigungen der Bezirksregierung Arnsberg 
 
 vom 19.11.2018, Az. 900-0045033-0020/IBG-0002 – G40/18 
  
Entscheidungen gemäß § 15 Abs. 2 BImSchG 
Die Entscheidungen der Bezirksregierung Arnsberg als Bestätigung einer Anzeige ge-
mäß § 15 Abs. 1 BImSchG behalten ihre Gültigkeit soweit sich aus dieser Genehmi-
gung keine Abweichungen ergeben. Insbesondere wird Bezug genommen auf folgende 
Entscheidungen: 
 

 vom 16.05.2022 Az. 900-0045033-0020/IBA-0004-A42/22-Hö
  
 und  
 

 vom 22.05.2023 Az. 900-0045033-0020/IBA-0006-A64/23 Eß
  
 
 
  



- 4 - 

 

Bescheid G 16/24 

III.  N e b e n b e s t i m m u n g e n 
 
Der Bescheid wird unter nachstehend aufgeführten Nebenbestimmungen erteilt:  
 
 
1. Allgemeines 

 
1.1 Verbindlichkeit der Antragsunterlagen 

Die Anlage muss nach den geprüften, mit Anlagestempel und Dienstsiegel ge-
kennzeichneten Antragsunterlagen errichtet, eingerichtet und betrieben werden. 
Sofern in den nachstehenden Nebenbestimmungen abweichende Anordnungen 
getroffen werden, sind diese umzusetzen. 

 
1.2 Bereithalten der Genehmigung 

Dieser Genehmigungsbescheid, die zugehörigen Antragsunterlagen oder ent-
sprechende Kopien sind an der Betriebsstätte oder in der zugehörigen Verwal-
tung auf dem Werksgelände jederzeit bereit zu halten und den Beschäftigten 
der zuständigen Aufsichtsbehörden auf Verlangen vorzulegen.  
 

1.3. Frist für die Änderung 
Die mit diesem Bescheid genehmigten Änderungen müssen innerhalb eines 
Jahres nach Bestandskraft dieser Genehmigung in den Betrieb einfließen, an-
dernfalls erlischt die Genehmigung.  
 

1.4 Anzeige über einen Betreiberwechsel 
Zur Sicherstellung der Betreiberpflichten gemäß § 5 BImSchG ist ein Wechsel 
des Anlagenbetreibers bzw. der vor Ort verantwortlichen Person der Bezirksre-
gierung Arnsberg, Dezernat 53, unverzüglich schriftlich anzuzeigen. 
 

1.5. Anzeige über die Stilllegung von Anlagen oder Anlagenteilen 
Der Bezirksregierung Arnsberg ist der Zeitpunkt der Stilllegung von Anlagen o-
der wesentlichen Anlagenteilen in doppelter Ausfertigung / einfacher Ausferti-
gung in Papierform und zusätzlich auf elektronischem Wege als pdf-Datei 
(poststelle@bra.nrw.de) schriftlich anzuzeigen. 
 
Bei einer vollständigen Anlagenstilllegung müssen die der Anzeige gemäß  
§ 15 Abs. 3 Satz 2 BImSchG beizufügenden Unterlagen insbesondere folgende 
Angaben enthalten: 

 
a) Die weitere Verwendung der Anlage und des Betriebsgrundstückes (Ver-

kauf, Abbruch, andere Nutzung, bloße Stilllegung usw.), 
b) bei einem Abbruch der Anlage der Verbleib der dabei anfallenden Mate-

rialien, 
c) bei einer bloßen Stilllegung die vorgesehenen Maßnahmen zum Schutz 

vor den Folgen natürlicher Einwirkungen (Korrosion, Materialermüdung 
usw.) und vor dem Betreten des Anlagengeländes durch Unbefugte, 

d) die zum Zeitpunkt der Betriebseinstellung voraussichtlich vorhandenen 
Einsatzstoffe und Erzeugnisse und deren weiterer Verbleib, 

e) mögliche Gefahren verursachende Bodenverunreinigungen und die vor-
gesehenen Maßnahmen zu deren Beseitigung, 

mailto:poststelle@bra.nrw.de
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f) die zum Zeitpunkt der Betriebseinstellung voraussichtlich vorhandenen 
Abfälle und deren Verwertung bzw. Beseitigung (Nachweis des Abneh-
mers) sowie  

g) bei einer Beseitigung der Abfälle die Begründung, warum eine Verwer-
tung technisch nicht möglich oder unzumutbar ist. 

 
 
 

IV.  A l l g e m e i n e   H i n w e i s e:  

 
1. Die Genehmigung erlischt, wenn           

1. innerhalb der in Nebenbestimmung 1.3 gesetzten Frist nicht mit der  
Errichtung und dem Betrieb der Anlage begonnen 

 o d e r 

2. die Anlage während eines Zeitraumes von mehr als 3 Jahren nicht  
mehr betrieben worden ist.  

 Die Genehmigung erlischt ferner, soweit das Genehmigungserfordernis aufge-
hoben wird. 

 
 Die Genehmigungsbehörde kann auf Antrag o. g. Fristen aus wichtigem Grunde 

verlängern, wenn hierdurch der Zweck des BImSchG nicht gefährdet ist 
(§ 18 BImSchG).  

 
2. Jede Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs der Anlage ist, 

sofern eine Genehmigung nicht beantragt wird, der Bezirksregierung Arnsberg 
mindestens einen Monat, bevor mit der Änderung begonnen werden soll, schrift-
lich anzuzeigen, wenn sich die Änderung auf die in § 1 BImSchG genannten 
Schutzgüter auswirken kann (§ 15 Abs. 1 BImSchG). 

 
3. Jede wesentliche Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder des Betriebs der 

Anlage bedarf einer erneuten Genehmigung, wenn durch die Änderung nachtei-
lige Auswirkungen hervorgerufen werden können und diese für die Prüfung nach 
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG erheblich sein können. Eine Genehmigung ist stets 
erforderlich, wenn die Änderung oder Erweiterung des Betriebes für sich genom-
men die Leistungsgrenzen oder Anlagengrößen des Anhangs 1 zur 4. BIm-
SchV erreicht bzw. diese erstmalig überschritten werden. 

 Eine Genehmigung ist nicht erforderlich, wenn durch die Änderung hervorgeru-
fene nachteilige Auswirkungen offensichtlich gering sind und die Erfüllung der 
sich aus § 6 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG ergebenden Anforderungen sichergestellt ist 
(§ 16 Abs. 1 BImSchG).  

 
4.  Die Ordnungsbehördliche Verordnung über die unverzügliche Anzeige von um-

weltrelevanten Ereignissen beim Betrieb von Anlagen – Umwelt-Schadens-an-
zeige-Verordnung – vom 21.02.1995 ist zu beachten. 
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V.  A n t r a g s u n t e r l a g e n  
 

Diesem Genehmigungsbescheid liegen die nachstehend aufgeführten Unterlagen - mit 
Anlagestempel gekennzeichnet und Dienstsiegel versehen - zugrunde: 
 
1. Antragsschreiben der Mark-E Aktiengesellschaft vom 19.03.20024 2 Blatt 
 
2. Inhaltsverzeichnis 3 Blatt 
 
3. Allgemeine Angaben zum Antrag  7 Blatt 

 
4. Formular 1 5 Blatt 
 
5. Erklärung des Betriebsrates 1 Blatt 

 
6. Zertifikat nach DIN ISO 14001 :2015  1 Blatt 

 
7. Flächennutzungsplan (Stadt Werdohl) 2 Blatt 

 
8. Basiskarte 1:5000 1 Blatt 

 
9. Liegenschaftskarte und Hauptwindrichtung 1 Blatt 

 
10. Kraftwerkslageplan 1 Blatt 

 
11. Aufstellungsplan 3 Blatt 
 
12. Verfahrensfließbild (Übersicht) 2 Blatt 

 
13. R&I-Schema 2 Blatt 
 
14. Inhaltsverzeichnis Formulare 1 Blatt 
 
15. Formular 2 (Gliederung der Anlagen in Betriebseinheiten)  1 Blatt 
 
16. Formular 3 (Technische Daten) 4 Blatt 
 
17. Formular 4 (Betriebsablauf und Emissionen Luft)  7 Blatt 
 
18. Dep-Halingen_Auszug-Entscheidung 4 Blatt 
 
19. Entsorgungsnachweis ENE5R0300224-Gladbeck 6 Blatt 

 
20. Formular 5 (Quellenverzeichnis Luft) 1 Blatt 

 
21. Formular 6 (Abgasreinigung)  2 Blatt 

 
22. Formular 7 3 Blatt 

 
23. Formular 8.1 5 Blatt 
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24.  Formular 8.2 3 Blatt 
 

25. Formular 8.3 3 Blatt 
 

26.  Formular 8.4 2 Blatt 
 
27. Formular 8.5 3 Blatt 

 
28. Anlagen- und Betriebsbeschreibung 6 Blatt 

 
29. Versuchs-Abschlussbericht Einführung von Tiermehl  

als Stützbrennstoff 15 Blatt 
 

30. Angaben zum Umweltschutz 24 Blatt 
 

31. Sicherheitsdatenblatt Tiermehl Kat.1 3 Blatt 
 

32. Tiermehl Denzin-AR-22-KA-001696-02 5 Blatt 
 

33. Tiermehl GUD-AR-22-KA-001697-02 5 Blatt 
 

34. Tiermehl Secanim-AR-22-KA-001698-02 5 Blatt 
 
35. Angaben UVP-Vorprüfung 8 Blatt 

 
36. Angaben zum Arbeitsschutz 2 Blatt 

 
37. Hygieneplan Tiermehl 2022.02.03 12 Blatt 

 
38. Gefährdungsbeurteilung WFAE Tiermehl 2022.02.03 5 Blatt 

 
39. Betriebsanweisung Tiermehl 01/2021 1 Blatt 

 
40. Zulassung als TNP-Betrieb 2 Blatt 

 
41. LANUV-Bescheid – Az. LA84-2023-02.04.21-22/15 3 Blatt 

 
42. Angaben zur Erlaubnis nach § 18 BetrSichV 2 Blatt 

 
43. § 18 BetrSichV Erlaubnisbescheid WFA E Tiermehleinsatz 

Az. 55.4/Antrag 244/2023-042-Pag 6 Blatt 
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VI.  B e g r ü n d u n g 
 

Antragshintergrund 
 
Die Antragstellerin betreibt in 58791 Werdohl, Auf der Mark 1 eine Anlage zur Verbren-
nung von Klärschlamm mit einer Durchsatzkapazität von 45,17 t/h mit 25 MW Feue-
rungswärmeleistung.  
 
Hierbei handelt es sich um eine immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftige 
Anlage, für deren Errichtung und Betrieb sowie wesentlichen Änderungen in der Ver-
gangenheit Genehmigungen nach den Bestimmungen des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes bereits erforderlich waren und erteilt wurden. 
 
Antragseingang und Antragsgegenstand 
 
Der Antrag vom 19.03.2024 bezweckt die Erteilung einer zur Änderung der o. g. Anlage 
in dem im Genehmigungstenor aufgezeigten Umfang. Im Wesentlichen soll Tiermehl 
als Stützbrennstoff in der Feuerung eingesetzt werden. 
 
 
Einstufung 4. BImSchV / Verfahrensart 
 
Die Gesamtanlage gehört zu den unter Nr. 8.1.1.1 bzw. 8.1.1.3 (G E) im Anhang 1 der 
Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verord-
nung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) genannten Anlagen zur 
Beseitigung oder Verwertung fester, flüssiger oder in Behältern gefasster gasförmiger 
Abfälle, Deponiegas oder anderer gasförmiger Stoffe mit brennbaren Bestandteilen 
durch thermische Verfahren, insbesondere Entgasung, Plasmaverfahren, Pyrolyse, 
Vergasung, Verbrennung oder eine Kombination dieser Verfahren mit einer Durchsatz-
kapazität von 10 Tonnen gefährlichen Abfällen oder mehr je Tag und 3 Tonnen nicht 
gefährlichen Abfällen oder mehr je Stunde. 
 
Das beantragte Vorhaben bedarf einer Änderungsgenehmigung nach § 16 Abs. 1 BIm-
SchG i. V. m. § 16 Abs. 2 BImSchG. 
 
Zuständigkeit 
 
Die Zuständigkeit der Bezirksregierung Arnsberg zur Durchführung des Genehmi-
gungsverfahrens ergibt sich im vorliegenden Fall aus § 2 Abs. 1 in Verbindung mit 
Anhang I der Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz (ZustVU). 
       
Durchführung des Genehmigungsverfahrens 
 
Das Verfahren für die Erteilung der Genehmigung ist nach der Neunten Verordnung 
zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über das Ge-
nehmigungsverfahren - 9. BImSchV) durchgeführt worden. 
 
Danach wurden Zeichnungen und Beschreibungen in dem für die Erteilung der Geneh-
migung erforderlichen Umfang mit dem o. g. Antrag vorgelegt bzw. später nachge-
reicht. 
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Von einer öffentlichen Bekanntmachung des Vorhabens konnte gemäß § 16 Abs. 2 
BImSchG abgesehen werden, da dies beantragt wurde und erhebliche nachteilige Aus-
wirkungen auf die Schutzgüter des § 1 BImSchG nicht zu besorgen sind. Die Auswir-
kungen durch den Einsatz von Tiermehl wurden in einem zweijährigen Prozess erprobt 
und ausgewertet. Hierbei wurden keine nachteiligen Auswirkungen auf die Schutzgüter 
des § 1 BImSchG festgestellt. 
 
Vorprüfung nach UVPG 
 
Das Vorhaben fällt zudem unter § 2 Abs. 4 Nr. 2 des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) in Verbindung mit § 1 Abs. 1 Nr. 1 UVPG und Nr. 8.1.1.1  
bzw. 8.1.1.2 Spalte 1 der Anlage 1 zum UVPG (Errichtung und Betrieb einer Anlage 
zur Beseitigung oder Verwertung fester, flüssiger oder in Behältern gefasster gasför-
miger Abfälle, Deponiegas oder anderer gasförmiger Stoffe mit brennbaren Bestand-
teilen durch thermische Verfahren, insbesondere Entgasung, Plasmaverfahren, Pyro-
lyse, Vergasung, Verbrennung oder eine Kombination dieser Verfahren bei gefährli-
chen Abfällen und bei nicht gefährlichen Abfällen mit einer Durchsatzkapazität von 3 t 
Abfällen oder mehr je Stunde). 
 
Für diese wesentliche Änderung der Anlage ist im Rahmen eines Genehmigungsver-
fahrens nach BImSchG eine allgemeine Vorprüfung nach § 1 Abs. 2 der 9. BImSchV 
in Verbindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 2 UVPG in Verbindung mit § 7 Abs. 1 UVPG vorzu-
nehmen. Dabei handelt es sich um eine überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung 
der Kriterien der Anlage 3 des UVPG, bei der festgestellt werden soll, ob das Vorhaben 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen haben kann, die für die Genehmigung des 
Vorhabens zu berücksichtigen sind und deshalb eine UVP-Pflicht besteht.  
 
Die Bewertung aufgrund einer überschlägigen Prüfung der vorgelegten Antragsunter-
lagen und der für die Entscheidung maßgeblichen Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten ergab, dass das Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf die 
Umwelt haben kann. Das Vorhaben bedurfte daher keiner Umweltverträglichkeitsprü-
fung nach den Vorgaben des UVPG.  
 
Die Feststellung, dass für das Vorhaben keine UVP durchzuführen ist, wurde gemäß 
§ 5 Absatz 2 UVPG am 04.05.2024 im UVP-Portal öffentlich bekannt gemacht. 
 
Behördenbeteiligungen 
 
Die Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen erfolgte durch die Bezirksregierung 
Arnsberg, Dezernat 53 unter Beteiligung nachfolgend genannter sachverständiger Be-
hörden und Stellen auf Grundlage der vorgelegten bzw. ergänzten Antragsunterlagen. 
Folgende Stellungnahmen liegen vor: 
 

 Landesamt für Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz NRW als 
- Fachbereich 84: Tiergesundheit und allg. Tierschutz vom 06.06.2024,  

 

 Bezirksregierung Arnsberg 
- Dezernat 55 - Arbeitsschutz vom 24.05.2024, 
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Darüber hinaus wurden durch die Bezirksregierung Arnsberg, Dezernat 53, die Be-
lange des Immissionsschutzes geprüft. 
 
 
Genehmigungsvoraussetzungen 
 
Vor der Entscheidung über den vorliegenden Antrag hatte die Genehmigungsbehörde 
zu überprüfen, inwieweit die sich aus § 6 BImSchG ergebenden Genehmigungsvoraus-
setzungen erfüllt werden bzw. durch welche Nebenbestimmungen eine Gewähr für die 
Einhaltung dieser Voraussetzungen geboten wird. 
 
Nach den Vorgaben des § 6 BImSchG ist die Genehmigung zu erteilen, wenn sicher-
gestellt ist, dass die sich aus § 5 BImSchG und einer aufgrund des § 7 BImSchG er-
lassenen Rechtsverordnung ergebenden Pflichten erfüllt werden und andere öffentlich-
rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes der Errichtung und dem Be-
trieb der Anlage nicht entgegenstehen. 
 
Arbeitsschutz 
 
Soweit Fragen des Arbeitsschutzes berührt werden, wurde im Rahmen des § 89  
Abs. 2 des Betriebsverfassungsgesetzes der zuständige Betriebsrat hinzugezogen.  
Das Einverständnis des Betriebsrates ist schriftlich zum Ausdruck gebracht worden. 
 
Bereits im Vorfeld wurde eine Erlaubnis gemäß § 18 BetrSichV eingeholt. Mit Erlaubnis 
Az. 55.4/Antrag 244/2023-042-Pag vom 16.03.2023 darf Tiermehl als Stützbrennstoff 
in der Wirbelschichtfeuerungsanlage eingesetzt werden. 
 
Tiergesundheit 
 
Die beantragten Änderungen stellen aus tierseuchenrechtlicher Hinsicht keine wesent-
lichen Änderungen der Gefährdung nach der maßgeblichen Vorschrift der Verordnung 
(EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments des Rates vom 21. Oktober 2009 
mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische 
Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 (Amtsblatt EG, 
L 300 vom 14. November 2009, S. 1) in der jeweils gültigen Fassung in Verbindung mit 
§ 15 der Verordnung zur Durchführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsge-
setzes (TierNebV) vom 27.07.2006 (BGBI Teil Nr. 37, S. 1735) dar. 
 
Mit Bescheid vom 18.07.2023 wurde für die o. g. Anlage die TNP-Betriebsnummer 
DE 05 962 9017 05 als Verbrennungsanlage für Material der Kategorie 1 zugewiesen. 
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Umweltschutzanforderungen 
 
Bei der Prüfung der Frage, welche Anforderungen  

- zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen und sonstigen Gefahren, erheblichen Nachteilen und erheblichen 
Belästigungen 

sowie 
- zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen und sonstige Gefahren, 

erhebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen 
nötig sind, sind insbesondere 

- die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) vom 26.08.1998 
(GMBl. S. 503) und 

- die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft (TA Luft) vom 18.08.2021 
(GMBL. S. 1050) sowie 

- die Siebzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (Verordnung über die Verbrennung und die Mitverbrennung von Ab-
fällen - 17.BImSchV) vom 13.02.2024 

zu berücksichtigen. 
 
Bei der hier vorliegenden Anlagenart handelt es sich außerdem um eine Tätigkeit im 
Sinne von Artikel 10 der EU-Richtlinie 2010/75/EU über Industrieemissionen, die im 
Anhang 1 der Richtlinie unter Ziffer 5.2b genannt ist - vgl. auch Kennung „E“ in Spalte 
„d“ des Anhangs 1 der 4. BImSchV. Insofern sind bei der Beurteilung der Anlage und 
der Festlegung der Emissionsbegrenzungen die Ausführungen der EU im Rahmen von 
Durchführungsbeschlüssen der Kommission veröffentlichten Schlussfolgerungen zu 
beachten: 
 
BVT-Schlussfolgerungen für die Abfallverbrennung vom 12.11.2019 
 
Luft 
Die erforderlichen Emissionsbegrenzungen zur Vorsorge und zum Schutz vor schädli-
chen Umwelteinwirkungen wurden gemäß der o. g. 17. BImSchV und den BVT-
Schlussfolgerungen festgelegt.  
Ausnahmen bzw. eine Gestattung weniger strengerer Emissionsbegrenzungen ab-
weichend von den Bandbreiten der BVT-Merkblätter erfolgten nicht.  
 
Zusammenfassung 
Die zusammenfassende Prüfung gemäß § 6 BImSchG ergab, dass sichergestellt ist, 
dass die sich aus § 5 BImSchG und einer aufgrund des § 7 BImSchG erlassenen 
Rechtsverordnung für den Betreiber der Anlage ergebenden Pflichten erfüllt werden 
und öffentlich-rechtliche Vorschriften und Belange des Arbeitsschutzes dem Vorhaben 
nicht entgegenstehen. 
 
Die beantragte immissionsschutzrechtliche Genehmigung ist nach Vorstehendem ge-
mäß § 6 BImSchG unter Festlegung der sich als nötig ergebenden Nebenbestimmun-
gen zu erteilen. 
 
Dieser Genehmigungsbescheid kann gemäß § 10 Abs. 8a BImSchG auf der Internet-
seite der Bezirksregierung Arnsberg unter – Bekanntmachungen - eingesehen werden. 
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VII.  K o s t e n e n t s c h e i d u n g 
 

Die Kosten für die Durchführung des Genehmigungsverfahrens sind von der Antrag-
stellerin zu tragen.  
Nach dem Gebührengesetz für das Land NRW in Verbindung mit der Allgemeinen Ver-
waltungsgebührenordnung - AVerwGebO NRW - werden die nachstehenden Verwal-
tungsgebühren berechnet. 
 
1. Genehmigungsgebühr nach Tarifstelle 4.6.1.1 [Genehmigung nach BImSchG]: 

 
Gegenstand des Antrags ist eine Änderung der Regelungen des Betriebes. 
Errichtungskosten entstehen nach Angaben der Antragstellerin durch die Änderung 
nicht.  
Der Gebührenrahmen hierfür beträgt nach Tarifstelle Nr. 4.6.1.1.4  
200 € bis 6.500 €. Gemäß § 9 GebG NRW ist bei Rahmensätzen im Einzelfall der 
mit der Amtshandlung verbundene Verwaltungsaufwand sowie die Bedeutung, der 
wirtschaftliche Wert oder der sonstige Nutzen der Amtshandlung für den Gebühren-
schuldner zu berücksichtigen.  
Bei der Prüfung des Antrags bewegte sich der Verwaltungsaufwand im mittleren 
Rahmen. Die mit der Genehmigung getroffene Regelung des Betriebs Ihrer Anlage 
dürfte ebenfalls durchschnittliche Bedeutung haben. Deshalb ist eine Gebühr aus 
dem mittleren Bereich des Gebührenrahmens gerechtfertigt. Insofern ist hierfür eine 
Verwaltungsgebühr in Höhe von 2.720 € angemessen. 

 

Ermäßigungen 
Da der Betreiber der Anlage über ein nach DIN ISO 14001 zertifiziertes Umwelt-
managementsystem verfügt, reduziert sich die Gebühr gemäß Tarifstelle 4.6.1.1 
Nr. 7 (ergänzende Regelungen) um 30 % und damit auf 1.904 €. 

 
2. Gebühr nach Tarifstelle 8.3.5 für die Vorprüfung nach § 5 UVPG: 

Für die allgemeine Vorprüfung nach dem UVPG werden zusätzlich Gebühren nach 

Tarifstelle 8.3.5 festgesetzt. Die Festsetzung erfolgt nach Zeitaufwand. 

 5 Std. X 70,00 €/h = 350,00 € 

 

Damit ergibt sich für diesen Bescheid eine Verwaltungsgebühr von insgesamt 
 

2.254 € 

           ========== 

 

(in Worten: zweitausendzweihundertvierundfünfzig Euro) 

 

festgesetzt. 

 

Anmerkung: 
Eine Gebührenrechnung wird Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt separat zugesandt. 
Zahlen Sie dann bitte den Betrag zu dem in der Gebührenrechnung angegebenen Ter-
min unter Angabe des Kassenzeichens auf das in der Gebührenrechnung angegebene 
Konto. 
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VIII.  A b k ü r z u n g s v e r z e i c h n i s  /  R e c h t s g r u n d l a g e n 

 

BImSchG: 

Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräu-

sche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG)  

 

4. BImSchV: 

Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes  

(Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV)  

 

9. BImSchV: 

Neunte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung 

über das Genehmigungsverfahren)  

 

41. BImSchV: 

Einundvierzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Be-

kanntgabeverordnung - 41. BImSchV) 

 

AVerwGebO NRW: 

Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung (AVerwGebO NRW)  

 

BetrSichV: 

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Verwendung von Arbeitsmitteln 

(Betriebssicherheitsverordnung – BetrSichV)  

 

GebG NRW: 

Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (GebG NRW) 

 

IED-Richtlinie: 

Richtlinie 2010/75/EU des europäischen Parlaments und des Rates über Industrieemissionen 

(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung) 

 

TierNebV: 

Verordnung zur Durchführung des Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetzes (TierNebV) 

 

UVPG: 

Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)  

 

Verordnung (EG) Nr. 1069/2009: 

Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 

2009 mit Hygienevorschriften für nicht für den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Ne-

benprodukte und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1774/2002 (Verordnung über tieri-

sche Nebenprodukte) 

 

ZustVU: 

Zuständigkeitsverordnung Umweltschutz  
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IX. Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid können Sie innerhalb eines Monats Klage bei dem Verwal
tungsgericht Arnsberg erheben.

Hinweise:
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite www.iustiz.de.

Arnsberg, den 07.06.2024 
Im Auftrag

Hinweis zum Datenschutz:
Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten finden sich auf der Internetseite der 
Bezirksregierung Arnsberg unter dem folgenden Link: 
https://www.bezreg-arnsberg.nrw.de/themen/d/datenschutz/index.php.
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